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Stellungnahme der Verwaltung
zum Antrag CAL/0220/16 „Erstellen eines Rödermark-Plans" vom 29.08.2016

In der Begründung des Antrages heißt es:

„Es soll ein Rödermark-Plan erstellt werden - eine umfassende, sich auf das gesamte Stadtgebiet bezie
hende Stadtentwicklungskonzeption, die auch langfristige Zielsetzungen aufstellt. Sämtliche vorliegen
den Detail- und Fachpläne sind einzubeziehen sowie wirtschaftliche, kulturelle, soziale und ökologische
Belange und Entwicklungsaspekte zu berücksichtigen."

Der Beschlussfassungstext lautet wie folgt:

„Der Magistrat beauftragt zu prüfen und darzustellen, welche Voraussetzungen geschaffen werden
müssen, um einen solchen Rödermark-Plan aufzustellen. Insbesondere soll geprüft werden, ob die Ein
schaltung eines Planungsbüros mit Schwerpunkt Stadtentwicklung möglich und zweckmäßig ist. Falls
die Einschaltung eines Planungsbüros für sinnvoll erachtet wird, wird der Magistrat aufgefordert, kon
krete Vorschläge zu entwickeln und den finanziellen Handlungsrahmen darzustellen. Es ist zu prüfen,
ob der Leitbildprozess aktiviert bzw. reaktiviert werden kann oder muss."

Der Stadtentwicklungsplan für Rödermark (Rödermark-Plan) soll im Wesentlichen folgende Inhalte
haben:

• Es sind Möglichkeiten darzustellen, die der derzeitige Regionalplan im Innen und Außenbereich
zulässt Die entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten sind zu bewerten und konkrete Priori
täten und Vorschläge zu benennen.

• Es ist darzustellen und zu bewerten, welche Entwicklungsmöglichkeiten im Außenbereich
dadurch bestehen, dass der Flächennutzungsplan nicht parzellenscharf ist. Solche Entwick
lungsmöglichkeiten sind planerisch zu bewerten.

• Es ist zu prüfen, ob Abweichungen von dem gültigen Flächennutzungsplan bis zur Neuaufstel
lung des Planes möglich sind. Die entsprechenden Voraussetzungen sind darzustellen. Des Wei
teren ist auch hier eine planerische Bewertung durchzuführen.

• Zur Bereitstellung weiterer Flächen zur Wohnbaunutzung ist zu ermitteln, wo Verdichtung ins
besondere Nachverdichtung sinnvoll ist und ob in diesem Zusammenhang bauplanerische
Maßnahmen ergriffen werden sollten.

• Bei Gewerbegebieten ist darzustellen, inwieweit baurechtswidrige Nutzungen vorliegen, wie
und in welchem Umfang diese illegalen Nutzungen verhindert und unterbunden werden oder in
einer Neukonzeption aufgehen können."

Am Ende des Beschlussfassungstextes befindet sich der folgende Hinweis:

„Bei dem Aufstellungsprozess für den Rödermark-Plan ist zu berücksichtigen, dass es wichtige Zwi
schenetappen gibt:
Wichtigste mittelfristige Zwischenetappe ist die Fortschreibung des „Regionalen Flächennutzungspla
nes" durch den Regionalverband. Die Stadt Rödermark hat ihre Vorstellungen und Interessen rechtzeitig
und qualifiziert in diesen Aufstellungsprozess einzubringen. Es ist darzustellen, welche Qualität die ent
sprechenden Stellungnahmen erzielen müssen, um tatsächlich beim Aufstellungsprozess berücksichtigt
zu werden.
Es besteht jedoch auch ein kurzfristiger Handlungsbedarf. Der Auf Stellungsprozess soll auch einen Bei
trag dazu leisten, darzustellen, welche kurzfristigeren Handlungsmöglichkeiten es in der Stadtentwick-
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